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Baurecht. Beschäftigt eine Firma
selbstständige externe Kranfahrer,
stellt die Krane bereit und macht Vorgaben,
entsteht eine abhängige Beschäftigung mit
der Pflicht zur Zahlung von Steuern und
Sozialbeiträgen.

LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 15. Oktober 2025,
Az. L 3 BA 5/23

Wer anweist, zahlt Beiträge
an die Sozialkasse
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DER FALL

Streitig war die Sozialversicherungspflicht
von drei Kranführern, die für ein Bau-
unternehmen tätig waren. Die Firma oder
andere von ihr beauftragte Unternehmen
stellten die Krane, mit den Führern
schlossen sie Subunternehmerverträge,
für die die VOB/B gelten sollte. Die Kran-
fahrer selbst hatten eigene Gewerbe für
ihreDienstleistungen gegründet. Bei einer
Betriebsprüfung wurde die Baufirma zur
Nachzahlung von Sozialversicherungs-

beiträgen aufgefordert. Bei den Kranfah-
rern handele es sich um in den Betrieb
eingegliederte Personen, die als Arbeit-
nehmer hätten behandelt werdenmüssen
– dies mit der Verpflichtung zur Leistung
entsprechender Sozialversicherungsbei-
träge. Das Unternehmen argumentierte,
die Kranführer hätten selbstständig
gehandelt und jederzeit auch für andere
Auftraggeber tätig werden können. Die
Beiträge seien nicht zu zahlen.
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DIE FOLGEN

Dem widersprach das Landessozialge-
richt und verurteilte die Firma zur Zah-
lung der Beiträge in erheblicher sechsstel-
liger Höhe. Das Gericht stellt klar, dass die
Frage, ob es sich um eine Arbeitnehmer-
tätigkeit oder um eine selbstständige
Nachunternehmertätigkeit handelt, im
Wesentlichen vom Weisungsrecht des
Arbeitgebers/Auftraggebers und von der
Eingliederung der Personen in dessen
Unternehmen abhängt. Starkes Indiz für

diese Eingliederung im entschiedenen
Fall sei die Tatsache, dass die vermeintlich
selbstständigen Kranführer keine Be-
triebsmittel, sprich keine Krane, vorhiel-
ten, sondern diese vom Auftraggeber
gestellt bekamen. Zudem habe das Bau-
unternehmen Vorgaben zum Tätigkeits-
bereich und zum Arbeitsort gemacht,
sodass es sich um einen klassischen Fall
der Scheinselbstständigkeit handele.
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WAS IST ZU TUN?

Die Thematik ist am Bau noch schlimmer:
Die Scheinselbstständigen führen selbst
keinerlei Beiträge zur Sozialversicherung
und auch nicht zum Urlaubsverfahren an
die Soka-Bau ab. Generalunternehmer
oder Auftraggeber haften allerdings sogar
als Bürgen dafür, wenn wegen fehlender
Beitragszahlung bei Begründung eines
Arbeitsverhältnisses Sozialkassenbeiträge
nicht geleistet werden. Zudemdroht straf-
rechtliche Verfolgung, zumindest wegen
Ordnungswidrigkeiten, die dann wie-

derum Registereintragungen mit der
Folge erschwerter Teilnahmemöglichkeit
an öffentlichen Auftragsvergaben zur
Folge hat. Die Rechtsprechung schützt
nicht den Einzelnen – hier wurden die
Selbstständigen durchaus gut, erheblich
übertariflich, bezahlt – sondern das So-
zialsystem und geht gegen Umgehungs-
tatbestände vor.

(redigiert von Monika Hillemacher)
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Mietrecht. Innenputz zählt nicht zu den
konstruktiven Teilen eines Gebäudes und
fällt aus der Dach-Fach-Klausel heraus.
Die Sanierung ist Sache des Mieters. Er
hat keinen Anspruch auf einen
Kostenvorschuss.

OLG Frankfurt, Urteil vom 16. Oktober 2025,
Az. 14 U 103/20

Kein Vorschuss für die Sanierungg
von Innenputz
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DER FALL

In einem Sale-and-Leaseback-Geschäft
mietete das Land Hessen mehrere zuvor
verkaufte Immobilien für 30 Jahre zurück.
Im Mietvertrag wurde geregelt, dass der
Vermieter nur für die Instandhaltung und
Instandsetzung von „Dach und Fach“ ver-
antwortlich ist, wobei Fach konstruktive
Gebäudeteile und solche, die der Funk-
tionsfähigkeit dienen, umfasst. Innenputz

wurde nicht erwähnt. Nach Auftreten
großflächiger Putzschäden an tragenden
Wänden und Decken verlangte das Land
als Mieter einen Vorschuss von 10 Mio.
Euro für die Sanierung. Der Vermieter
lehnte ab. Er verwies darauf, dass der
Innenputz nicht zu den vom Vermieter zu
sanierenden Teilen gehöre.
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DIE FOLGEN

Das OLG Frankfurt bestätigte: Der Innen-
putz ist kein konstruktiver Gebäudeteil im
Sinne des Vertrags, sodass die Instandset-
zungspflicht beim Mieter liegt. Das Land
hat keinen Anspruch auf einen Sanie-
rungsvorschuss. Der Innenputz fällt dem
Urteil zufolge nicht unter die mietvertrag-
liche „Dach und Fach“-Klausel. Die Ver-
antwortung für die Instandhaltung und
Instandsetzung liegt also beim Mieter.
Vermieter können sich auf die enge Aus-
legung des Begriffs Fach berufen und sind

nicht zur Beseitigung von Schäden am
Innenputz verpflichtet. Mieter müssen für
Schäden am Innenputz selbst aufkom-
men, auch an tragenden Wänden oder
Decken. Die Kosten für Instandhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen kön-
nen, wie im entschiedenen Fall, erheblich
sein und sollten bei Vertragsabschluss
einkalkuliert werden. Das Urteil unter-
streicht die Bedeutung einer präzisen ver-
traglichen Definition der Instandhal-
tungs- und Instandsetzungspflichten.
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WAS IST ZU TUN?

Bereits bei der Vertragsgestaltung emp-
fiehlt es sich, darauf zu achten, dass die
Verantwortlichkeiten klar bestimmt und
definiert sind. Ergänzend ist eine Schnitt-
stellen- bzw. Abgrenzungsliste sinnvoll,
um Zuständigkeiten für Bauteile wie
Innenputz, Außenputz, Leitungen, Fens-
ter oder Türen festzuhalten. Eine solche
Übersicht schafft Transparenz und
erleichtert die Zuordnungder Pflichten im
Alltag. Gerade bei komplexen oder lang-
fristigenMietverhältnissen ist eine präzise
und umfassende Regelung entscheidend,

um das Risiko kostspieliger Auseinander-
setzungen zu minimieren. Die Kombina-
tion aus klaren vertraglichen Bestimmun-
gen und einer ergänzenden Schnittstel-
lenliste sorgt dafür, dass beide Parteien
ihre Rechte und Pflichten kennen und
Missverständnisse vermieden werden.
Vor Vertragsabschluss sollte stets eine
genaue Prüfung der Instandhaltungs- und
Instandsetzungspflichten erfolgen, um
spätere Überraschungen zu vermeiden.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Steuerberater
Klaus Bührer
von Dornbach

Quelle: Dornbach

Steuerrecht. Stellt die Mitvermietung eines
Lastenaufzugs in einem Kaufhaus ein
wirtschaftlich notwendiges Nebengeschäft
der Grundstücksverwaltung dar, kann dies
für die erweiterte Kürzung unschädlich sein.
Es kommt auf den Einzelfall an.

BFH, Urteil vom 25. September 2025,
Az. IV R 31/23

Kürzung kann trotz Mitvermietungg
eines Lastenaufzugs greifen
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DER FALL

Die klagende GmbH & Co. KG vermietete
mehrere mit Geschäftshäusern bebaute
Grundstücke. In einem Gebäude wird ein
Warenhaus betrieben. Bestandteil des
Mietvertrags war auch ein Lastenaufzug,
der bewertungsrechtlich als Betriebsvor-
richtung einzustufen ist. Die Klägerin
beantragte für die Vermietungseinkünfte

dennoch die erweiterte Grundbesitzkür-
zung bei der Gewerbesteuer, was das
Finanzamt wegen Mitvermietung einer
Betriebsvorrichtung jedoch ablehnte.
Während der Einspruch dagegen erfolglos
blieb, konnte sich die Klägerin vor dem
Finanzgericht durchsetzen. Die Sache
kam vor den Bundesfinanzhof.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Der BFH verwies die Klage zurück an das
Finanzgericht, gab der Klägerin in der
Sache allerdings Recht. Zwar ist die Mit-
vermietung einer Betriebsvorrichtung
schädlich für die erweiterte Grundbesitz-
kürzung. Es gibt aber auch die Ausnahme
einer unschädlichen Nebentätigkeit,
wenn diese im Sinne einer wirtschaftlich
sinnvoll gestalteten Grundstücksverwal-
tung zwingend notwendig ist. Für die Ver-
mietung mehrstöckiger Warenhäuser ist
der Lastenaufzug funktional notwendig,

um Waren zwischen den Etagen zu trans-
portieren. Neben diesem qualitativen
Aspekt ist auch eine relativ geringe Höhe
der Anschaffungskosten der Betriebsvor-
richtung im Verhältnis zum vermieteten
Grundstück erforderlich. Vorliegend war
die erweiterte Grundbesitzkürzung zu
gewähren. Anders als das Finanzgericht
urteilte, ist aber nach Ansicht des BFH
das auf die Vermietung der Betriebsvor-
richtung entfallende Entgelt anteilig der
Gewerbesteuer zu unterwerfen.
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WAS IST ZU TUN?

Mit Einführung der 5%-Bagatellgrenze
ab 2021 hat sich die davor recht strikte
gewerbesteuerliche Behandlung der
Mitvermietung von Betriebsvorrichtun-
gen entspannt. Das BFH-Urteil eröffnet
nun auch neue Argumentationsspiel-
räume, die die Inanspruchnahme der
erweiterten Grundbesitzkürzung in Fällen
der Mitvermietung von Betriebsvorrich-
tungen auch in Altfällen ermöglichen,
wenn eine funktionale Notwendigkeit im
Rahmen der Grundstücksnutzung dar-
stellbar ist. Der BFH betont allerdings,
dass die Prüfung unter Berücksichtigung

der tatsächlichen Umstände des jewei-
ligen Einzelfalls zu erfolgen hat. Ent-
sprechend wird man Rechtssicherheit
für andere Sachverhaltskonstellationen
durch Beantragung einer verbindlichen
Auskunft suchen müssen. Auch wenn die
Reaktion der Finanzverwaltung auf dieses
BFH-Urteil noch aussteht, liefert es eine
gute Basis für Diskussionen und Anträge
mit dem Finanzamt.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwältin
Dr. Inga Schwertner
von Lenz und Johlen

Quelle: Lenz und Johlen

Öffentliches Recht. Der Träger der
Straßenbaulast muss Anlieger auch vor
wild abfließendem Wasser schützen, das
von Ackerflächen auf die Straße läuft. Die
Beseitigungspflicht kann von Ackerflächen
stammendes Regenwasser umfassen.

OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 16. Juli
2025, Az. 11 A 1933/24

Kommunen müssen Entwässerungg
sehr sorgfältig prüfen
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DER FALL

Eine Gemeinde ließ zur Verlegung von
GlasfaserkabelnRinnsteine entfernenund
baute diese nicht ordnungsgemäß wieder
ein. In der Folge trat bei Starkregen erheb-
liches Niederschlagswasser von der
öffentlichen Straße auf das Grundstück
einer Anliegerin über. Das Verwaltungs-

gericht Düsseldorf verpflichtete die Ge-
meinde zur Mängelbeseitigung. Diese
legte Berufungszulassung ein undmachte
unter anderem geltend, es handle sich
zumindest teilweise umwild abfließendes
Wasser von umliegenden Ackerflächen,
für das keine Beseitigungspflicht bestehe.
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DIE FOLGEN

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW
lehnte den Zulassungsantrag ab und
bestätigte damit die erstinstanzliche
Entscheidung. Das Gericht stellte klar,
dass der Träger der Straßenbaulast – hier
die Gemeinde – bei Straßenbauarbeiten
darauf achten muss, dass das Eigentum
von Anliegern nicht rechtswidrig gestört
wird. Diese Pflicht erstreckt sich auch
darauf, Unterlieger vor Schaden durch
wild abfließendes Wasser zu bewahren,
das von anderen Grundstücken auf die

Straße läuft. Insoweit verweist das OVG
ausdrücklich auf die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs. Anders als die
zivilgerichtliche Rechtsprechung hat die
verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung
Regenwasser, das von umliegenden Fel-
dern auf eine Straße trifft, bisher nicht als
Niederschlagswasser im Rechtssinne
angesehen.Mit der jetzt vorliegendenEnt-
scheidung bejaht das OVGNRWeine stär-
kere Verantwortlichkeit der Kommunen.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung stärkt die Rechte von
Anliegern erheblich und erweitert die
Pflichten der Kommunen im Bereich der
Entwässerung. Gemeinden müssen die
Entwässerungssituation umfassend prü-
fen und dürfen sich nicht auf das unmit-
telbar auf eine befestigte Fläche treffende
Niederschlagswasser beschränken. Auch
Wasser von angrenzenden unbefestigten
Flächen, wie beispielsweise Ackerflächen,
das bei Starkregen auf die Straße oder
andere befestigte Flächen der Kommunen
fließt, fällt in deren Verantwortungsbe-
reich. Grundstückseigentümer, die von
„Überflutungen“ betroffen sind, sollten

zunächst klären lassen, woher das Wasser
tatsächlich kommt. Die rechtliche Einord-
nung als Niederschlagswasser oder wild
abfließendes Wasser ist für die Frage der
Abwasserbeseitigungspflicht und mög-
liche Schadenersatzansprüche mitent-
scheidend. Ein Sachverständigengutach-
ten kann die Wasserwege dokumentieren
und die Basis zur rechtlichen Einordnung
der Verantwortlichkeiten schaffen.

(redigiert von Monika Hillemacher)
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